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Zwangserziehung hat wieder Konjunktur in
Europa. Mehrere europâische Lânder
planen -nach liberaleren Phasen-wieder
stârkere Eingriffsmôglichkeitenim
Umgang mit den anscheinend schwieriger
gewordenen schwierigen Kindern und
Jugendlichen (vgl. Bendit et al. 2000).Das
war noch in den 70er und 80er Jahren
anders: In dieser Zeit ging die allgemeine
Tendenz in Richtung einer europaweiten
Abkehr von den Ansàtzen der .schwarzen
Pàdagogik' der 60er Jahre (vgl.
beispielsweise Scheipl (1999) fur
Ôsterreich oder fur Spanien Casas (1999).
Die damais ùblichen ,totalen Institutionen'
der Jugendhilfe standen europaweit unter
Reformdruck und entwickelten neve,
stârker an den Bedùrfnissen der Kinder
und Jugendlichen orientierte Konzepte
und Einrichtungen. Vorallem gegen Ende
den 90er Jahre wurde jedoch der Ruf nach
stàrkeren Eingriffen und Verschàrfungen
des Strafrechtes lauter, dem jedoch in
unterschiedlichen Mafie stattgegeben
wurde,z.B. in den Niederlanden dure.h
Einrichtung von Erziehungslagern (vgl.
van der Laan 1999) und Ùberlegungen,
auch in England sog. Glen Mills Schools
nach amerikanischen Vorbild (vgl.
Ferrathota 1999) einzurichten. In allen
Làndern wurden Verschàrfungen des
(Jugend-) Strafrechtes gefordert1 und zum
Teil auch durchgesetzt2.Auch in kleinen
europàischenLàndern wie Luxemburg
werden die Stimmen fur die Einrichtung
von geschlossenen Heimen immer lauter
und erste Planungen -auf der Basis von
z.B. deutschen Erfahrungen -erfolgen.
Dabei stehen jedoch differenzierte
Vergleiche von Malinahmen der jeweiligen
Lânder noch aus, was auch daran liegt,
dass Vergleiche der .Zwangsangebote'
aus verschiedenen Grùnden fast
unmôglich sind. Darin liegt auchdie
Problematik der im Titel des

Vortrages/Artikel gestellten Fragen. Dort
werden zwei schwierig zubeantwortbare
Fragen aufgeworfen: Zum einen die Frage
nach den Effekten von Maßnahmen mit
Zwangscharakter und zum anderen nach
der grundsâtzlichen Vergleichbarkeit von
Erfahrungen im europàischen Vergleich.
Beide Fragen werfen Problème bei der
Beantwortung auf folgenden Ebenen auf:

DieProblematik derBegriffe
,Zwangserziehung'und,geschlossene
Unterbringung

'

Was unter dem Begriff .Zwangserziehung'
gemeint ist, ist noch nicht einmal im
deutschen Sprachraum eindeutig geregelt.
Zwangserziehung3 wird historisch in der
Erziehung im freiheitsbeschrànkenden
Kontext, der geschlossenen
Unterbringung, verankert wahrgenommen.
Doch auch der Bergriff ,Geschlossene
Unterbringung' ist nicht eindeutig.
Grundsàtzlich ist er cine Bezeichnungfur
bauliche, freiheitsentziehende
Gegebenheiten in der Betreuung von
Kindern und Jugendlichen. Auf der Basis
der Geschlossenheit werden wiederum
pàdagogische Konzepte formuliert,die
z.T. Zwangscharakter haben kônnen, aber
nicht unbedingt mùssen.Das heiflt, mit
Zwangserziehung selbst ist die spezifische
Art der konkreten pâdagogischen Arbeit
gemeint als spezifische Haltung und
Durchsetzung des Willens von
Institutionen / machtvollen Personen
gegenùberz.B. delinquenten
Jugendlichen. Daher ist kein
Umkehrschluss môglich,dass
Zwangserziehung nur imgeschlossenen
Kontext erfolgt -wennauch dort sicher
deutlich hàufiger. Zwangserziehung erfolgt
auch in sog. offenen Einrichtungen, was
verschiedene Untersuchungen fur die

1 Fur Deutschland vgl. Trenczek (1994) oder
dieSchweiz Tanner (1999).
2 Vgl. van der Laan 1999 fur die Niederlande

3 Zum schwierigen Begriff des Zwanges-vor
allem in der Kontrastierung zum Begriff Freiheit-vgl. Pankofer (2000).
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